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§ 23e SV
 SV - Suchtgiftverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.02.2025

1. (1)Bei Ausstellung der Substitutionsverschreibung hat der Arzt einen Abgabemodus anzuordnen, der die tägliche

kontrollierte Einnahme des Substitutionsmittels unter Sicht in der Apotheke, Ordinationsstätte, Krankenanstalt

oder in der den Patienten betreuenden Drogenhilfeeinrichtung sicherstellt. Ausnahmen von der täglichen

kontrollierten Einnahme sind nur an Wochenenden und Feiertagen zulässig; dabei dürfen dem Patienten nicht

mehr als eine Tagesdosis für den Sonntag bzw. eine Tagesdosis pro Feiertag ausgefolgt werden.

2. (2)Zur Sicherstellung der Behandlungskontinuität sind weitere Ausnahmen von der täglich kontrollierten

Einnahme bei oraler Applikation zulässig, wenn der Patientin/dem Patienten nachweislich die tägliche Einnahme

an der Abgabestelle

1. 1.auf Grund des zeitlichen Umfanges einer beruflichen Tätigkeit oder einer vom Arbeitsmarktservice

geförderten Aus- oder Weiterbildungsmaßnahme, oder

2. 2.aus anderen zeitlich begrenzten (wie insbesondere vorübergehende Erkrankung, Urlaub, vorübergehender

Aufenthaltswechsel) oder zeitlich unbegrenzten, besonders berücksichtigungswürdigen Gründen

1. (3)Im Fall des

1. 1.Abs. 2 Z 1 darf die Mitgabe von bis zu sieben Tagesdosen angeordnet werden,

2. 2.Abs. 2 Z 2 darf die Mitgabe, wenn diese aus Anlass von Urlaub angeordnet wird, pro Kalenderjahr 35

Tagesdosen nicht überschreiten.

Als Tagesdosis gilt die Dosis für einen Kalendertag, unabhängig davon, ob es sich um einen Werktag, Sonntag oder

Feiertag handelt.

1. (4)Unabhängig vom Vorliegen der Gründe gemäß Abs. 2 darf die Mitgabe von bis zu dreißig Tagesdosen

angeordnet werden, wenn und solange die Ärztin/der Arzt bei der Prüfung gemäß Abs. 6 Z 1 erster und zweiter

Satz zu der Schlussfolgerung gelangt, dass die Patientin/der Patient die für die Mitgabe des Arzneimittels

vorauszusetzende Stabilität aufweist und insbesondere die folgenden Stabilitätskriterien erfüllt:

1. 1.medizinische und psychosoziale Stabilität im Sinne der gemäß § 23a Abs. 3 Z 2 festgelegten Kriterien,

2. 2.ununterbrochene Dauer der Opioid-Substitutionsbehandlung über zumindest sechs aufeinander folgende

Monate,

3. 3.innerhalb der unmittelbar vorangegangenen sechs Monate

1. a)keine Mitteilung

1. aa)einer Apotheke (§ 8a Abs. 4 SMG) oder

2. bb)der Kriminalpolizei (§ 8a Abs. 5 SMG)

die nach ärztlicher Beurteilung geeignet ist, die für eine längerfristige Mitgabe des

Substitutionsmedikamentes vorauszusetzende Stabilität der Patientin/des Patienten in Frage zu stellen,

1. b)kein Verlust der für die Patientin/den Patienten ausgestellten Substitutionsverschreibung, von

abgegebenen Tagesdosen des Substitutionsmedikamentes und kein sonstiges Vorkommnis, das den

Ersatz der Substitutionsverschreibung oder abgegebener Substitutionsmedikamente notwendig macht,
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jedenfalls aber nicht mehrmalige diesbezügliche Vorkommnisse.

2. (5)Andere Ausnahmen von der täglich kontrollierten Einnahme bei oraler Applikation sind nur zulässig, wenn dies

im Einzelfall aus besonders berücksichtigungswürdigen, insbesondere auch aus therapeutischen Gründen,

geboten ist und hierüber das Einvernehmen zwischen dem behandelnden Arzt und dem Amtsarzt hergestellt

worden ist. Der besonders berücksichtigungswürdige Grund und das hergestellte Einvernehmen sind zu

dokumentieren. Der besonders berücksichtigungswürdige Grund ist durch einen Vermerk auf der Verschreibung

kenntlich zu machen.

3. (6)Die Ärztin/Der Arzt hat

1. 1.vor Anordnung einer Mitgabe gemäß Abs. 4 oder vor Verordnung einer die Wochendosis überschreitenden

Depotformulierung zu prüfen, ob die Patientin/der Patient die Stabilitätskriterien gemäß Abs. 4 Z 1 erfüllt.

Liegen ihr/ihm Informationen zur Beurteilung der Kriterien gemäß Abs. 4 Z 2 und 3 vor, so sind auch diese in

die Beurteilung des Vorliegens der Stabilitätskriterien einzubeziehen. Die Ärztin/Der Arzt hat unter

Einbeziehung der Kriterien gemäß Abs. 4 die Gründe, die sie/ihn zu der Annahme bewogen haben, dass die

Patientin/der Patient die für die Mitgabe des Arzneimittels oder der Verordnung einer die Wochendosis

überschreitenden Depotformulierung vorauszusetzende Stabilität erfüllt, nachvollziehbar zu

dokumentieren. Der Amtsärztin/Dem Amtsarzt ist nach Aufforderung darüber Auskunft zu erteilen, auf

Verlangen auch schriftlich;

2. 2.auf der Substitutionsverschreibung

1. a)die Anordnung der Mitgabe und die Tage/den Zeitraum, für die/den das Substitutionsmedikament

mitgegeben werden soll, zu vermerken,

2. b)zur Information für die Amtsärztin/den Amtsarzt einen Hinweis anzubringen, der

1. aa)den Grund (Abs. 1 bis 3) oder den besonders berücksichtigungswürdigen Grund (Abs. 5) für die

Mitgabe ausweist, oder

2. bb)im Falle einer Mitgabe gemäß Abs. 4 kenntlich macht, dass von der Erfüllung der

Stabilitätskriterien gemäß Abs. 4 ausgegangen worden ist.

4. (7)Die Änderung des auf einer bereits vidierten Suchtgift-Dauerverschreibung verordneten Abgabemodus ist nur

dann zulässig, wenn dies kurzfristig aus unvorhersehbaren Gründen (z. B. Erkrankung der Patientin/des

Patienten, unvorhergesehener Reisebedarf) unerlässlich ist; sie bedarf der schriftlichen Begründung und

Fertigung der behandelnden Ärztin/des behandelnden Arztes sowie der Vidierung durch die zuständige

Amtsärztin/den zuständigen Amtsarzt. Erfolgt eine Verschreibung nach § 8a Abs. 1c des Suchtmittelgesetzes, ist in

den Fällen, in denen es kurzfristig aus unvorhersehbaren Gründen zu einer Änderung des verordneten

Abgabemodus kommt, eine Vidierung durch die zuständige Amtsärztin/den zuständigen Amtsarzt nicht

erforderlich. § 21 Abs. 2a zweiter Satz ist anzuwenden. In allen anderen Fällen hat die Ärztin/der Arzt die bereits

gültige Dauerverschreibung nachweislich zu stornieren und durch eine neue Dauerverschreibung mit dem

geänderten Abgabemodus zu ersetzen.

(Anm.: Abs. 7a mit Ablauf des 30.6.2023 außer Kraft getreten)

5. (8)Ist der Patient aus zwingenden Gründen (zB Erkrankung) an der auf der Verschreibung vermerkten täglich

kontrollierten Einnahme gehindert, so hat der behandelnde Arzt durch geeignete Vorkehrungen, wie zB Mitgabe

des Substitutionsmittels an eine vertrauenswürdige Person, welche sich durch einen amtlichen Lichtbildausweis

auszuweisen hat, vorzusorgen. Der Arzt hat die abgebende Stelle (§ 23e Abs. 1), sofern er das Substitutionsmittel

nicht selbst abgibt, rechtzeitig von der getroffenen Regelung in Kenntnis zu setzen. Die Mitgabe des

Substitutionsmittels an eine vertrauenswürdige Person ist von der abgebenden Stelle zu dokumentieren.

6. (9)Im Fall, dass die Laufzeit der Dauerverschreibung während einer urlaubsbedingten oder sonstigen

vorhersehbaren Abwesenheit des verschreibenden Arztes endet, hat dieser seinen Vertreter hievon zeitgerecht in

Kenntnis zu setzen.

In Kraft seit 01.07.2023 bis 31.12.2026
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